
Wichtige Information zum Zensus 2022 für die örtlichen Polizeidienststellen! 
 
Ab dem 15. Mai 2022 werden landesweit Daten von mehr als 400.000 Menschen, rund 1,2 
Millionen Wohngebäuden und 2 Millionen Wohnungen erfragt. Das Ministerium des Innern 
und für Sport und das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz informieren Sie vorab und 
bitten um Ihre Unterstützung bei Nachfragen von Bürgerinnen und Bürgern insbesondere 
aufgrund der vor Ort tätigen Interviewerinnen und Interviewer! 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Gerne möchten wir Sie über die in Kürze anstehende bundesweite Volks-, Gebäude- und Woh-
nungszählung, den sogenannten Zensus 2022, informieren, damit Sie aufkommende Fragen von 
Bürgerinnen und Bürger zutreffend beantworten können.  
 
Der Zensus 2022 wird in Rheinland-Pfalz vom Statistischen Landesamt mit Unterstützung örtlicher 
Zensus-Erhebungsstellen durchgeführt. Letztere wurden in den Verwaltungen der kreisfreien 
Städte und Landkreise eingerichtet. Es ist zu erwarten, dass sich Bürgerinnen und Bürger teilweise 
direkt auch an Polizeidienststellen wenden, wenn sie Auskunft geben müssen und sich nicht sicher 
sind, ob es sich um eine seriöse Befragung handelt. Daher möchten wir Sie bitten, diese Informa-
tionen an alle relevanten Stellen in Ihrer Organisation weiterzuleiten. 
 
Was ist der Zensus 2022? 
Im Zuge des Zensus wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und 
arbeiten. Auf der Grundlage der Ergebnisse des Zensus lassen sich zentrale Fragen beantworten, 
zum Beispiel wo Bildungs- oder Pflegeeinrichtungen benötigt werden, wo Wohnraum fehlt oder wie 
viele Menschen bald das Rentenalter erreichen. Die Ergebnisse des Zensus 2022 liefern somit 
wichtige Informationen und Planungsgrundlagen für Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesell-
schaft. 
 
Die Erhebung wird auf Basis des Zensusgesetzes 2022 (ZensG 2022) durchgeführt und setzt die 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über Volks- und Woh-
nungszählungen um, die alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zu einem Zensus verpflich-
tet.  
 
Wer wird beim Zensus 2022 befragt? 
Im Rahmen des Zensus 2022 werden landesweit ab dem Zensusstichtag am 15. Mai 2022 bei der 
Befragung von Haushalten an rund 104.000 repräsentativ ausgewählten Anschriften Angaben zu 

rund 385.000 Bürgerinnen und Bürgern erhoben. Volljährige Personen, die an den ausgewählten 

Anschriften leben, sind nach § 25 ZensG 2022 grundsätzlich zur Teilnahme an der Haushaltebe-
fragung verpflichtet. Durchgeführt wird diese Haushaltebefragung durch die jeweils örtlich zustän-
digen Erhebungsstellen der Stadt- bzw. Kreisverwaltungen. Diese haben im Vorfeld der Erhebun-

gen eigens hierfür geeignete Interviewerinnen und Interviewer (sogenannte Erhebungsbeauftragte) 

angeworben und für die Erhebungstätigkeit ausgebildet.  
 
Auch Wohnheime (z. B. Studierendenwohnheime) und Gemeinschaftsunterkünfte (z. B. Pflege-
heime und Justizvollzugsanstalten) werden in die Zensus-Befragungen einbezogen. Dort erfolgt 
eine Vollerhebung. Dies bedeutet, es werden an allen Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünf-
ten im Land Daten zu sämtlichen dort lebenden Personen erhoben. In Wohnheimen findet – wie 
bei der Repräsentativbefragung ausgewählter Haushalte – eine mit Auskunftspflicht belegte Befra-
gung der dort Wohnenden durch Erhebungsbeauftragte statt. Für Gemeinschaftsunterkünfte hin-
gegen ist die jeweilige Einrichtungsleitung stellvertretend für die dort wohnenden Personen nach § 
26 ZensG 2022 auskunftspflichtig.  
 
Neben den o. a. Personenerhebungen werden in Rheinland-Pfalz insgesamt weit mehr als eine 
Million Personen, insbesondere Haus- und Wohnungseigentümer/-innen, zu Ihren jeweiligen Im-
mobilien befragt. Auch für diese Statistik, die sogenannte Gebäude- und Wohnungszählung, be-
steht eine Auskunftspflicht, und zwar nach § 24 ZensG 2022. 
 



 
Wie laufen die Zensus-Befragungen ab? 
Die Erhebungsbeauftragten werfen ab ca. eine Woche vor dem Stichtag, dem 15. Mai 2022, an 
den für die Haushaltsstichprobe zufällig ausgewählten Anschriften sowie an Wohnheimen ein An-
schreiben mit einem Terminvorschlag sowie einen Informations-Flyer in die Briefkästen. Bei dieser 
Begehung der Befragungsanschriften notieren die Erhebungsbeauftragten auch erste Merkmale 
zur Anschrift. Zum angestrebten Befragungstermin besucht eine Interviewerin bzw. ein Interviewer 
die betreffenden Haushalte unter Beachtung der erforderlichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen. 
Alle Erhebungsbeauftragten können sich mittels eines Zensusausweises in Verbindung mit einem 
amtlichen Lichtbildausweis als Mitarbeitende der örtlichen Erhebungsstelle ausweisen. 
 
In einem kurzen persönlichen Gespräch werden allgemeine Fragen zur Person und ggf. weiteren 
Haushaltsmitgliedern gestellt. Das Interview dauert etwa 5 bis 10 Minuten. Darüber hinaus erhalten 
die ausgewählten Haushalte Online-Zugangsdaten für die Übermittlung weiterer persönlicher An-
gaben via Internet. Für jedes Haushaltsmitglied gibt es einen eigenen Online-Fragebogen. Dieses 
Online-Formular wird in 14 Sprachen angeboten. Das Ausfüllen dauert etwa 10 Minuten. Alternativ 
wird der Fragebogen auf Nachfrage auch im Papierformat ausgehändigt und kann schriftlich be-
antwortet werden.  
 
Bei der Erhebung an Gemeinschaftsunterkünften stehen die Interviewerinnen bzw. Interviewer den 
Einrichtungsleitungen in einem persönlichen Gespräch für Rückfragen zum Zensus 2022 zur Ver-
fügung. Die Erhebung erfolgt hier ausschließlich per Online-Fragebogen. 
 
Im Zuge der Gebäude- und Wohnungszählung erhalten die Haus- und Wohnungseigentümer/-in-
nen einen Brief vom Statistischen Landesamt mit der Bitte, die Daten der im Schreiben benannten 
Immobilien über einen Online-Fragebogen zu melden. Um die Befragung möglichst ressourcen-
schonend durchzuführen, wird beim ersten Anschreiben für die Online-Meldung geworben und kein 
Papierfragebogen mitgeschickt. Erst dem bei ausbleibender Rückmeldung versendeten Erinne-
rungsschreiben wird ein Papierfragebogen beigelegt.   
 
 
Wie werden die Daten geschützt? 
Um den Datenschutz zu gewährleisten, sind alle mit der Durchführung der Erhebung beauftragten 
Personen zur Wahrung der Geheimhaltung unter anderem gemäß § 16 Bundestatistikgesetz ver-
pflichtet. Personenbezogene Daten, wie z. B. der Namen, werden ausschließlich als sogenannte 
Hilfsmerkmale zur Durchführung und Steuerung der Erhebung abgefragt. Sie werden nicht ausge-
wertet und frühestmöglich von den weiteren Angaben getrennt und gelöscht, sodass keine Rück-
schlüsse auf die befragten Personen möglich sind. Die Online-Datenübermittlung erfolgt verschlüs-
selt und die erhobenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Veröffentlichung von Er-
gebnissen erfolgt ausschließlich in anonymisierter Form. 
 
 
Weiteres 
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter  www.zensus2022.de. Dort gibt es auch ein 
Informationsangebot in leichter Sprache, Gebärdensprache und - neben Deutsch - in 14 weiteren 
Sprachen. 
 
Bei Fragen können sich die Auskunftspflichtigen gerne an die in den Anschreiben für die jeweilige 
Befragung genannte Rufnummer – Hotline für die Gebäude- und Wohnungszählung bzw. Rufnum-
mer der jeweils zuständigen Erhebungsstelle – wenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. Dr. Müller 

 

http://www.zensus2022.de/

